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 Veröffentlicht am 08.04.2003

Norm

MRG §16 Abs2

Rechtssatz

Fischgrät-Parkettböden in Altbauwohnungen der Ausstattungskategorie A sind keineswegs ungewöhnlich, weshalb es

einer besonderen Begründung bedarf (etwa des Hinweises auf eine besondere Qualität oder Ausführung), um eine

zuschlagsrelevante Sonderausstattung anzunehmen.
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